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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rundfunkgebührengesetz 
und die Fernmeldegebührenordnung geändert werden – Begutachtung 
 

Die Wirtschaftskammer Österreich nimmt zu den vorliegenden Ent-
würfen betreffend Rundfunkgebührengesetz und Fernmeldegebühren-
ordnung wie folgt Stellung: 
 
Zu Art 1 Änderungen des Rundfunkgebührengesetzes 
Die Wirtschaftskammer Österreich begrüßt die Initiative des Bun-
desministeriums für Finanzen, klarere Bestimmungen für die GIS 
Gebühren Info Service GmbH bei der Einhebung der Rundfunk-
gebühren zu schaffen. Weiters wird positiv angemerkt, dass im 
Entwurf für Zweitwohnsitze und Saisonbetriebe eine Ausnahme-
regelung hinsichtlich der Bezahlung der Rundfunkgebühren vor-
gesehen ist. 
 
Zu Art 2 §50 Abs 3 und §50 Abs 5 
Die Möglichkeit der GIS Gebühren Info Service GmbH, die Ein-
kommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im sel-
ben Haushalt lebenden Personen ohne deren Zustimmung bei den Fi-
nanzbehörden bzw. Sozialversicherungsträger anzufragen, halten 
wir aus datenschutzrechtlichen Gründen für zumindest bedenklich. 
Wir schlagen deshalb vor, dass die Datenermittlung Dritter nur 
mit deren Zustimmung erfolgen kann.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Dr. Christoph Leitl Dr. Reinhold Mitterlehner 
Präsident Generalsekretär-Stv. 
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